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3.1 Probleme verfassungsrechtlicher Aufarbeitung der SED-Diktatur und
ihrer Folgen

Die schwierige Aufgabe einer juristischen Bewältigung der SED-Diktatur
mußte weitgehend ohne verfassungsrechtliche Sondernormen geleistet werden.
Ausnahmen bildeten insoweit lediglich die Artikel 135a Abs. 2 und Artikel
143 GG. Im übrigen war jedoch auf das normale Instrumentarium des demo-
kratischen und sozialen Rechtsstaates zurückzugreifen.

3.1.1 Justitielle Aufarbeitung durch das Bundesverfassungsgericht

3.1.1.1 Entsprechend der allgemeinen Zuständigkeitsverteilung im Bereich der
Dritten Gewalt war auch die justitielle Aufarbeitung der SED-Diktatur zu-
nächst eine Aufgabe der einzelnen Fachgerichtsbarkeiten, die in erster Linie
über die Einhaltung des vom Einigungsvertrag aufgestellten, durch den Ge-
setzgeber später wiederholt ergänzten Transformationsprogramms zu wachen
hatten. Vor allem in den Bereichen des Vermögensrechts (Bodenreform), des
Dienst- und Arbeitsrechts (Abwicklung, MfS-Mitarbeit, Systemnähe), des Zi-
vilrechts (Altschulden) und des Strafrechts (Mauerschützen, Spionage) fiel
dem Bundesverfassungsgericht dabei die Aufgabe zu, die gegenläufigen Be-
lange letztverbindlich zu einem verfassungsrechtlichen Ausgleich zu bringen.

Die strafrechtliche Aufarbeitung durch das Bundesverfassungsgericht wird da-
bei durch den Umstand geprägt, daß es, von wenigen Ausnahmen abgesehen,
vorwiegend aufgrund von Verfassungsbeschwerden Verurteilter tätig gewor-
den ist. Insoweit lag ihm nur ein spezifischer Ausschnitt aus der Gesamtpro-
blematik vor, was eine gewisse – prozessual zwangsläufige und insoweit auch
systembedingte – Einseitigkeit des Gesamtbildes zur Folge hat. Denn das Ge-
richt konnte stets nur prüfen, ob die Verurteilungen am Maßstab der Verfas-
sung Bestand hatten, nicht dagegen, ob eine Strafverfolgung bestimmter Täter
verfassungsrechtlich geboten war. Viele Rechtsfragen, wie etwa die Abgren-
zung zwischen Täterschaft und Teilnahme oder die Anforderungen an den
Verbotsirrtum, waren zudem solche des (einfachen) Strafrechts und verfas-
sungsgerichtlicher Überprüfung somit entzogen.

Das Beispiel des öffentlichen Dienstes zeigt hingegen, daß das verfassungs-
rechtliche Instrumentarium des Grundgesetzes, insbesondere die Grundrechte
aus Artikel 3 Abs. 1 (allgemeiner Gleichheitssatz), Artikel 12 Abs. 1 (Berufs-
freiheit) – im Bereich der Hochschulen auch Artikel 5 Abs. 3 –, sowie Artikel
33 Abs. 2 (Gewährleistung des gleichen Zugangs zu jedem öffentlichen Amt )
durchaus ausreichend ist, um die notwendige Balance zwischen der Sicherung
des Vertrauens der Öffentlichkeit in die untadelige Ausübung öffentlicher Ge-
walt einerseits und der Wahrung individueller Lebenschancen andererseits
herzustellen.

3.1.1.2 In seiner aufarbeitungsspezifischen Judikatur hat das Bundesverfas-
sungsgericht häufig auf die Argumentationsfigur der „historischen Einmalig-
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keit“ zurückgegriffen. Diese diente sowohl dazu, besonders intensive Grund-
rechtseingriffe zu rechtfertigen (Bodenreform), als auch vorbehaltlos gewähr-
leistete Verfassungsgrundsätze zu relativieren (Rückwirkungsverbot). Mitunter
wurde unter Rückgriff auf diesen Topos sogar ein eigenständiges „Transfor-
mationsinstitut“ geschaffen, etwa der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit als
Strafverfolgungshindernis. Dies alles bedeutete allerdings keinen Ausbruch
aus dem Verfassungssystem, sondern war eine geradezu zwangsläufige Folge
der Offenheit der Verfassung für sich ändernde politische, gesellschaftliche,
wirtschaftliche und kulturelle Rahmenbedingungen. Im Gegenteil, in der Ge-
samtschau läßt sich, von Ausnahmen abgesehen, tendenziell sogar ein gewisser
„judicial restraint“ (gerichtliche Zurückhaltung gegenüber politischen Ent-
scheidungen) in der transformationsbedingten Rechtsprechung des Gerichts
ausmachen. Daher wurde die Bewältigung der SED-Diktatur primär Parlament
und Regierung überlassen.

3.1.1.3 Die Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts haben, von Aus-
nahmen wiederum abgesehen, im wesentlichen Zustimmung gefunden. Ge-
stützt auf seine außerordentliche Autorität hat es auf diese Weise einen unbe-
zweifelbaren Beitrag zur Wiederherstellung des Rechtsfriedens in ganz
Deutschland geleistet. Die zur Verfügung stehenden Verfahrenswege haben
sich dabei als ausreichend erwiesen, um dem Bundesverfassungsgericht alle
verfassungsrechtlich klärungsbedürftigen Fragen zu unterbreiten. Die teilweise
erhebliche Länge der Verfahrensdauer ist hingegen ein strukturelles Problem
der bundesdeutschen Verfassungsgerichtsbarkeit, das sich zwangsläufig auch
bei der Aufarbeitung der SED-Diktatur bemerkbar gemacht hat.

3.1.2 Justitielle Aufarbeitung durch die Verwaltungsgerichtsbarkeit

Die auf die Schaffung „sozialistischer Eigentumsverhältnisse“ ausgerichtete
Rechtspolitik der SED-Diktatur hatte auch nach der Durchführung der soge-
nannten Bodenreform in der DDR zu zahlreichen Enteignungen und zu etli-
chen weiteren Beeinträchtigungen des Eigentumsrechts geführt. Sie hat – zum
Teil zusammen mit nicht bereinigten Kriegsfolgelasten – ein Geflecht von An-
sprüchen und Forderungen hinterlassen, das die Diskussion um den Prozeß der
inneren Einigung sehr früh bestimmt hat und mit unterschiedlicher Akzentuie-
rung immer wieder die öffentliche Diskussion beschäftigt. Für den wirtschaft-
lichen Transformationsprozeß und öffentliche wie private Investitionen in den
neuen Ländern war eine schelle Regelung durch den Gesetzgeber, aber auch
eine funktionierende Justiz unverzichtbar. Dies bereitete große praktische
Schwierigkeiten. Auf dem Gebiet des Verwaltungsrechts hat der Bundesge-
setzgeber deshalb die Bereiche der Entschädigung, der offenen Vermögensfra-
gen und der Rehabilitierung durch eine große Zahl gesetzlicher Vorschriften
geregelt. Die Kompliziertheit der Materie, aber auch der stetige Prozeß politi-
scher Diskussion hat immer wieder zu Veränderungen der gesetzlichen
Grundlagen geführt. Das betrifft zum Beispiel


